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Ausführungsbestimmungen 
für Bachelor- und Masterarbeiten 

der Fakultät Mechanical and Medical Engineering (MME) 
Version 2.1 

Stand 23.3.2022 

 

§ 1  Höhergestellte Ordnungen  

Die Studien– und Prüfungsordnungen (SPO) der Hochschule Furtwangen (HFU) für Bachelor- und Masterstudiengänge 

regeln die Randbedingungen für die Bachelor- und Masterarbeit. Diese sind auf der HFU-Homepage unter  

https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/studien-und-pruefungsordnungen/ 

Studierende->studentische Abteilung->Prüfungsamt 

zu finden.  

Die Ausführungsbestimmungen der Fakultät MME sind nachfolgend festgelegt.  

 
§ 2 Zulassungsvoraussetzungen  

(1)  Bachelorarbeit:  

 Das Grundstudium muss abgeschlossen sein, das Praxissemester muss absolviert und anerkannt sein. Sieht die SPO 

des Studiengangs eine Studienarbeit vor, so muss diese bestanden sein.  

 Bei Beginn der Thesisarbeit müssen alle Prüfungen bis einschließlich des 4. Lehrplansemesters erfolgreich absolviert 

sein. Wenn die Studien- und Prüfungsordnung im 5. oder 6. Lehrplansemester ein Auslandsemester vorsieht, 

entscheidet der Studiendekan auf Antrag bei maximal zwei offenen Prüfungen aus dem 3. und 4. Lehrplansemester 

über die Zulassung.  

 (2)  Masterarbeit:  

 Zum Zeitpunkt der Anmeldung darf maximal eine Prüfung aus dem 1. Studiensemester offen sein.  

 
§ 3  Zulassung und Anmeldung zu einer Bachelor- oder Masterarbeit  

(1)  Der Zulassungsantrag zu einer Bachelor- oder Masterarbeit umfasst folgende Unterlagen, die in dem, dem jeweiligen 

Studiengang zugehörigen Dekanatssekretariat einzureichen sind:  

 a. Exposé (Anlage a)  

 b. Erklärung zu Zulassungsvoraussetzung (Anlage b)  

 c. Anmeldeformular (Anlagen cb und cm)  

(2) Die Frist zur Einreichung des vollständigen Zulassungsantrags wird studiengangspezifisch festgelegt und bekannt 

gegeben.  

(3) Die Thesisarbeit beginnt jeweils am 1. oder am 15. eines Kalendermonats.  
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(4) Das Exposé muss eine kurze aussagekräftige Beschreibung des zu bearbeitenden Themas enthalten. Der Kandidat ist 

Verfasser des Exposés und schlägt den Erstbetreuer vor. Der Erstbetreuer bestätigt mit seiner Unterschrift die 

Bereitschaft zur Betreuung der Bachelor- bzw. Masterarbeit.  

Das Dekanat regelt die die Anmeldung der Arbeit. Die Regeln sind auf der HFU-Homepage unter  

https://www.hs-furtwangen.de/fakultaeten/mechanical-and-medical-engineering/downloads/ 

zu finden.   

 
§ 4  Themenänderung der Bachelor- oder Masterarbeit  

Bei einer späteren Themenänderung muss ergänzend zu § 24, Absatz 6, im Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungs-

ordnung für Bachelorstudiengänge der Hochschule Furtwangen und zu § 18, Absatz 6 bei Masterarbeiten die vorherige 

Absprache zusätzlich mit dem Zweitbetreuer erfolgen. Hierzu bedarf es der Schriftform. 

 
§ 5  Verlängerung einer Bachelor- oder Masterarbeit  

Soll die Bearbeitungszeit der Bachelor- oder Masterarbeit entsprechend § 24, Absatz 7 des Allgemeinen Teils der SPO der 

Hochschule Furtwangen bei Bachelorarbeiten bzw. §18, Absatz 7 bei Masterarbeiten verlängert werden, ist dies vom 

Kandidaten beim Studiendekan zu beantragen. Ein Antrag auf Verlängerung mit Begründung muss spätestens vier Wochen 

vor Ablauf des im Anmeldeformular eingetragenen Abgabetermins in Schriftform oder per E-Mail eingereicht werden. In dem 

Antrag muss die Zustimmung des Erstbetreuers und des Zweitbetreuers in Schriftform (vgl. Anlage d) oder per E-Mail 

ersichtlich sein. Der Studiendekan reicht das Ergebnis der Antragsprüfung an das Dekanat weiter.  

 
§ 6  Präsentation der Bachelor- oder Masterarbeit  

Die Bachelor- oder Masterarbeit wird im Rahmen einer mündlichen Präsentation vorgestellt. Die Dauer der Präsentation und 

der Termin werden von der Fakultät festgelegt und bekannt gegeben.  

 
§ 7  Abgabe der Bachelor- oder Masterarbeit  

Die Arbeit ist fristgerecht (entsprechend § 25, Absatz 1 der SPO bei Bachelorarbeiten und § 19, Absatz 1 der SPO bei 

Masterarbeiten) abzugeben. Abzugeben sind 

a. eine Ausarbeitung entsprechend § 9 in elektronischer Form im Portable Document Format (pdf), 

b. wenn vom Erstbetreuer gewünscht, zusätzlich ein Exemplar der Arbeit entsprechend § 9 und weitere Anlagen der 

Arbeit in gedruckter Form oder in digitaler Form. 

 

Das Dekanat regelt die  Abgabe der Arbeit. Die Regeln sind auf der HFU-Homepage 

https://www.hs-furtwangen.de/fakultaeten/mechanical-and-medical-engineering/downloads/ 

zu finden.   
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§ 8  Bewertung der Bachelor- oder Masterarbeit  

Die Bewertung erfolgt (entsprechend § 25 der SPO bei Bachelorarbeiten und § 19 der SPO bei Masterarbeiten) durch den 

Erst- und den Zweitbetreuer. Die Bewertung ist durch eine Note festzulegen und zu dokumentieren.  

 
§ 9  Aufbau der Ausarbeitung  

Frei gestalteter Einband (keine Spiralbindung) mit Thema und Name auf der Vorderseite, sowie:  

 Seite 1: Titelblatt,  entsprechend  Anlage e, Seite 1 

 Seite 2: Abstract in deutsch  entsprechend  Anlage e, Seite 2  

 Seite 3: Abstract in englisch  entsprechend  Anlage e, Seite 3   

 Seite 4: unterschriebene eidesstattliche Erklärung  entsprechend  Anlage e, Seite 4  

 ab Seite 5: 

 Inhaltsverzeichnis    

 Verzeichnis der verwendeten Symbole und Formelzeichen (optional)  

 Abkürzungsverzeichnis (optional)  

 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis (optional)  

 Text der Ausarbeitung  

 Literaturverzeichnis  

 Anhang (optional)  

 Danksagung (optional)  

 
§ 10  Inkrafttreten  

Diese Ordnung gilt ab  dem 23.3.2022 

 


